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Vierte Durchführungsbestimmung 
zum Paßgesetz der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 1. Dezember 1966

Auf Grund des § 10 des Paßgesetzes der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 15. September 1954 
(GBl. S. 786) wird im Einvernehmen mit dem Minister 
für Auswärtige Angelegenheiten folgendes bestimmt:

§1
Bürgern der westdeutschen Bundesrepublik, die als 

Hauptverantwortliche die völkerrechtswidrige, annexio- 
nistische Politik der Alleinvertretungsanmaßung ver
fechten oder maßgeblich fördern, kann die Einreise in 
die Deutsche Demokratische Republik untersagt wer
den.

§2
Bürgern der westdeutschen Bundesrepublik, die 

durch ihre Handlungen westdeutsche gesetzliche Be
stimmungen völkerrechtswidrig gegen Bürger der Deut
schen Demokratischen Republik anwenden, kann die 
Einreise in die Deutsche Demokratische Republik ver
weigert oder mit Beschränkungen verbunden werden.

§3
Für die Einreise in die Deutsche Demokratische Re

publik tritt im übrigen keine Änderung ein. Die hier

für erforderlichen Genehmigungen werden von den 
zuständigen staatlichen Organen im Aufträge des 
Ministeriums des Innern erteilt.

§1
(1) Bürgern der westdeutschen Bundesrepublik, die 

während ihres Aufenthaltes in der Deutschen Demo
kratischen Republik die völkerrechtswidrige, annexio- 
nistische Politik der Alleinvertretungsanmaßung propa
gieren oder im Sinne dieser Politik Handlungen bege
hen, kann die erteilte Genehmigung zum Aufenthalt 
entzogen werden.

(2) Die Ausweisung aus dem Gebiet der Deutschen 
Demokratischen Republik hat in diesem Falle unver
züglich zu erfolgen, sofern nicht die Einleitung eines 
Ermittlungsverfahrens nach den hierfür geltenden ge
setzlichen Bestimmungen der Deutschen Demokrati
schen Republik erforderlich ist.

(3) Den im Abs. 1 genannten Personen kann die 
Einreise in die Deutsche Demokratische Republik zeit
weilig untersagt werden.

§5
Diese Durchführungsbestimmung tritt am 2. Dezem

ber 1966 in Kraft.

Berlin, den 1. Dezember 1966

Der Minister des Innern 
und

Chef der Deutschen Volkspolizei
D i c k e l
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